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Norm

WaffG 1986 §11 Abs1 Z6

Rechtssatz

Totschläger sind biegsame, an einem Ende durch Metall oder ähnlich gewichtetes Massivmaterial beschwerte

Schlaggeräte, welche die menschliche Hiebenergie durch den Schleudere ekt zu einer erheblichen, zielbaren

Auftreffenergie steigern.
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